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S A T Z U N G E N

Bogenclub Union Salzburg

§ 1 Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen Bogenclub Union-Salzburg  und hat
seinen Sitz in Salzburg.

Er untersteht der Österreichischen Turn- und Sport- Union,
Landesverband Salzburg und gehört dem Verband „Öste rreichische
Turn- und Sport-Union“ mit dem Sitz in Wien an. Er ist ein
gemeinnütziger, unpolitischer, nicht auf Gewinn ber echtigter
Verein.

§ 2 Zweck des Vereines

Der Verein bezweckt die Pflege des Bogenschießsport es für seine
Mitglieder. Es wird besonders auf die sittlichen un d
kulturellen Werte des Christentums Bedacht genommen . Der Verein
übt seine Tätigkeit überparteilich aus.

§ 3 Erreichung des Vereinszweckes

Der Erlangung des Vereinszweckes dienen folgende id eellen
Mittel:

a) Pflege des Bogenschießsportes auf allen Gebieten des
Spitzen-, Breiten- und Gesundheitssportes für alle
Altersstufen.

b) Geistige und fachliche Erziehung sowie Ausbildung  im
sportlichen Bereich durch Ausbildungslehrgänge und
Wettbewerbe.

c) Herausgabe von Mitteilungsblätter.
d) Durchführung von geselligen Veranstaltungen.
e) Herausgabe von Druckschriften.

§ 4 Materielle Mittel

Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgeb racht werden
durch:

a) Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge.
b) Spenden, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen

(Sponsoreinnahmen).
c) Erträgnisse aus geselligen Veranstaltungen (z.B.

Sportlerball, Faschingskränzchen und ähnliche
Veranstaltungen).

d) Abhaltung eines Flohmarktes.
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§ 5 Mittelverwendung

Die Mittel des Vereines dürfen nur für die in der S atzung
angeführten Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder  des
Vereines dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Ei genschaft
als Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitt eln des
Vereines erhalten. Bei Ausscheiden aus dem Verein u nd bei
Auflösung oder Aufhebung des Vereines dürfen die
Vereinsmitglieder nicht mehr als den eingezahlten K apitalanteil
und den gemeinsamen Wert ihrer Sacheinlagen erhalte n, der nach
dem Wert der Leistung der Einlagen zu berechnen ist . Es darf
keine Person durch den Verein zweckfremde Verwaltun gsauslagen
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begün stigt
werden.

§ 6 Arten der Mitgliedschaft

Die Mitglieder des Vereines gliedern sich in ordent liche,
außerordentliche und Ehrenmitglieder.

Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der
Vereinsarbeit beteiligen, sie haben das aktive und passive
Wahlrecht (Einschränkungen siehe § 10).

Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die
Vereinstätigkeit vor allem durch die Zahlung eines erhöhten
Mitgliedsbeitrages fördern.

Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden,  die sich
besondere Verdienste um diesen Verein erworben habe n.

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglieder des Vereines können alle Personen männli chen oder
weiblichen Geschlechtes werden, die sich zu einem f reien,
unabhängigen und demokratischen Staat Österreich be kennen.

Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentl ichen
Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne
Angabe von Gründen verweigert werden.

Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des
Vorstandes durch die Hauptversammlung.

Vor Konstituierung des Vereines erfolgt die vorläuf ige Aufnahme
von Mitgliedern durch die Gründer. Diese Mitgliedsc haft wird
erst mit Konstituierung des Vereines wirksam.

Die Mitgliedschaft wird beendet: a) durch Austritt,
b) durch Ausschluß,
c) durch Todesfall.

Der Ausschluß wird vom Vorstand ausgesprochen, wenn  das
Mitglied Handlungen und Unterlassungen begeht, durc h welche das
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Ansehen des Vereines geschädigt wird oder wenn das Mitglied
über 4 Monate seinen Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt  hat. Gegen
einen Ausschluß steht jedem Verein die Berufung an die
Hauptversammlung offen.

§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstalt ungen des
Vereines teilzunehmen und die Einrichtungen des Ver eines zu
beanspruchen. Das Stimmrecht in der Hauptversammlun g sowie das
aktive und passive Wahlrecht steht allen Mitglieder n zu.

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen de s Vereines
nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, w odurch das
Ansehen und der Zweck des Vereines Abbruch erleiden  könnte. Die
Mitglieder haben die Vereinssatzungen und die Besch lüsse der
Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und
außerordentlichen Mitglieder sind außerdem zur Zahl ung der
Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge verpflichte t.

§ 9 Vereinsorgane

Organe des Vereines sind die Hauptversammlung, der Vorstand,
die Rechnungsprüfer, und das Schiedsgericht.

§ 10 Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung findet alle 2 Jahr e statt.

Eine außerordentliche Hauptversammlung hat auf Besc hluß des
Vorstandes oder der ordentlichen Hauptversammlung, auf
begründeten schriftlichen Antrag von mindestens ein em Drittel
der Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüf er innerhalb
von vier Wochen stattzufinden.

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder, stimmbere chtigt
hingegen nur jene ordentlichen Mitglieder, die das 16.
Lebensjahr vollendet haben und denen nicht wegen
Vernachlässigung der Vereinspflichten von der Haupt versammlung
das Stimmrecht entzogen wurde sowie die Ehrenmitgli eder.

Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgt 14 Tage vorher durch
den Vorstand unter Angabe der Tagesordnung. Anträge  zur
Hauptversammlung sind mindestens 5 Tage vor deren A bhaltung dem
Vorstand zu übergeben.

Die Hauptversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte  aller
stimmberechtigten Mitglieder beschlußfähig. Ist die
Hauptversammlung nicht beschlußfähig, so ist sie na ch Ablauf
einer halben Stunde abzuhalten, wobei die Beschlußf ähigkeit
ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienen Mitgli eder gegeben
ist.
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Die Wahlen und die Beschlußfassungen in der Hauptve rsammlung
erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse,  mit denen
die Satzungen geändert werden sollen, bedürfen eine r
qualifizierten Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gül tigen
Stimmen.

Beschlüsse von Satzungsänderungen bedürfen der Zust immung der
zuständigen Landesleitung der Österreichischen Turn - und
Sportunion.

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Obman n, bei
dessen Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 11 Aufgaben der Hauptversammlung

Der Hauptversammlung sind folgende Aufgaben vorbeha lten:

a) Berichte des Vereinsleitung
b) Berichte der Rechnungsprüfer
c) Beschlußfassung über eingebrachte Anträge
d) Festsetzung der Aufnahmegebühren und Beiträge
e) Wahl der Vereinsleitung
f) Änderung der Satzungen
g) Berufung von Ausschlüssen
h) freiwillige Auflösung des Vereines

§ 12 Vereinsleitung

Die Vereinsleitung besteht aus:

Obmann
Obmann-Stellvertreter
Schriftführer
Kassier
Fachwart
Kulturwart

Die Vereinsleitung ist bei Anwesenheit der Hälfte d er
Mitglieder beschlußfähig. Die Vereinsleitung beschl ießt über
alle Vereinsangelegenheiten, sofern dieselben nicht  in den
Wirkungsbereich der Hauptversammlung fallen.

Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit  gefaßt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende (Obma nn bzw.
dessen Stellvertreter). Die Vereinsleitung ist besc hlußfähig,
wenn alle Mitglieder derselben eingeladen sind.

Dem Obmann bzw. bei Verhinderung seinem Stellvertre ter
obliegt die Vertretung nach außen sowie die
Vorsitzführung in allen Versammlungen, ferner die
Unterfertigung aller Schriftstücke und Vereinbarung en, welche
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für den Verein rechtsverbindlich sein sollen. Der
Schriftführer hat die schriftlichen Arbeiten des Ve reines zu
besorgen und die Verhandlungsschriften zu führen. D er
Kassenwart ist zur Entgegennahme von Geldern in jed er Form
ermächtigt, hat jedoch bei Leistung von Zahlungen d ie
Zustimmung des Obmannes einzuholen. Die Ausfertigun gen tragen
die Unterschriften des Obmannes und des Schriftführ ers, in
Geldangelegenheiten des Obmannes und des Kassiers. Die
Funktionsdauer der Vereinsleitung beträgt 2 Jahre.

§ 13 Rechnungsprüfer

Die zwei Rechnungsprüfer werden von der Hauptversam mlung auf
die Dauer von 2 Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist  möglich.

Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende
Geschäftskontrolle und die Überprüfung des
Rechnungsabschlusses. Sie haben der Hauptversammlun g über
das Ergebnis der Überprüfung zu berichten.

Die Bestimmungen hinsichtlich der Enthebung und des
Rücktrittes der Vorstandsmitglieder gelten für die
Rechnungsprüfer sinngemäß.

§ 14 Schiedsgericht

Streitigkeiten im Vereinsleben schlichtet ein
Schiedsgericht, für welches jede Partei einen Schie dsrichter
wählt, die sich über die Wahl eines Vorsitzenden de s
Schiedsgerichtes zu einigen haben, widrigenfalls da s Los
unter den Vorgeschlagenen zu entscheiden hat. Bei
Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der Vereinsleit ung in
Vereinsangelegenheiten entscheidet die Hauptversamm lung.

Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichtes und geg en eine
Entscheidung der Hauptversammlung ist kein Einspruc h möglich.
Das Schiedsgericht faßt seine Beschlüsse mit einfac her
Stimmenmehrheit endgültig.

§ 15 Freiwillige Auflösung des Vereines

Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer
außerordentlichen Hauptversammlung mit Dreiviertelm ehrheit der
ordentlichen Mitglieder, die ihren materiellen
Verpflichtungen nachgekommen sein müssen, beschloss en werden.
Bei Auflösung oder behördlicher Aufhebung des Verei nes, fällt
das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen an  die
Österreichische Turn- und Sport-Union, Landesverban d Salzburg,
welche es ausschließlich für Zwecke des gemeinnützi gen
Körpersportes zu verwenden hat.


